
Diebstählen an bestimmten Orten oder
in bestimmten Bereichen .. ,)“39 -
Gegenüber Jugendlichen sollte diese be

sondere Verfahrensart nur dann ange
wandt werden, wenn ihre Straftat eine ra
sche disziplinierende Reaktion erfordert und 
die Untersuchungen zur Täterpersönlich- 
keit sowie zu den Familien- und sonstigen 
Erziehungsbedingungen nicht mit besonde
ren Problemen verbunden sind.

Der einfache Sachverhalt, dessen Vor
liegen § 257 verlangt, ist nicht identisch mit 
der einfachen Strafsache. Während sich der 
Begriff „Strafsache“ sowohl auf die straf
rechtliche als auch auf die strafprozessuale 
Seite des strafrechtlich relevanten Verhal
tens des Täters bezieht, reduziert sich der 
Begriff „Sachverhalt“ allein auf die von 
der Strafprozeßordnung §§ 101, 222, u. U. 
auch § 69) umgrenzten Tatsachen-Voraus- 
setzungen, die vom Standpunkt der auf sie 
zutreffenden Strafrechtsnorm zu beurteilen 
sind. Einfachheit des Sachverhaltes bedeu
tet, daß die Beweismittel sofort verfügbar 
und nicht zahlreich sind und mit ihrer Hilfe 
ohne großen Aufwand an Untersuchungs
handlungen der Sachverhalt so zweifels
frei und vollständig nachweisbar ist, wie 
das als Voraussetzung für die Feststellung 
der strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
vom Gesetz gefordert wird.

Die Voraussetzung „Nichtbestreiten der 
Tat durch den Beschuldigten“ bedeutet, 
daß ein Geständnis (also eine Mitteilung 
des Beschuldigten über Tatsachen, aus de
nen sich ergibt, daß er die erwähnte Hand
lung verübt hat) gesetzlich nicht verlangt 
wird. Es genügt, daß der Beschuldigte nicht 
bestreitet, die Tat begangen zu haben.

Zur sofortigen Verhandlungsmöglich
keit, die als weitere Voraussetzung für das 
beschleunigte Verfahren vorliegen muß, ge
hört z. B., daß der Beschuldigte verhand
lungsfähig ist, daß ferner Zeugen und an
dere Beweismittel sowie die erforderlichen 
gesellschaftlichen Kräfte für eine sofortige 
Verhandlung zur Verfügung stehen und 
daß schließlich der Zeitraum zwischen dem 
Eingang des staatsanwaltschaftlichen An
trags beim Gericht auf Einleitung eines be
schleunigten Verfahrens und der Gerichts
verhandlung nur wenige Tage beträgt.

Da das beschleunigte Verfahren nur 
vor dem Kreisgericht (bzw. vor dem Mili

tärgericht) zulässig ist, muß die dem Ange
klagten zur Last gelegte Straftat zu den 
Straftaten gehören, für deren Verhandlung 
und Entscheidung das Kreisgericht (in Mi
litärstrafsachen das Militärgericht) zustän
dig ist. »

Die Aufgaben, die der Strafkammer als 
Kollegialgericht obliegen, können durch den 
Einzelrichter wahrgenommen werden, 
„wenn dies zur Gewährleistung der sofor
tigen Durchführung der Hauptverhandlung 
erforderlich ist“ (§ 257 Abs. 2). Falls also 
der vom Staatsanwalt gestellte Antrag auf 
Verhandlung im beschleunigten Verfahren 
beim Gericht zu einem Zeitpunkt eingeht, 
zu dem sich keine Schöffen am Gericht be
finden oder wegen der Teilnahme an anderen 
Verhandlungen nicht zur Verfügung ste
hen, andere Schöffen jedoch nicht ohne 
größeren Zeitaufwand zur Teilnahme am, 
beschleunigten Verfahren herangezogen 
werden können, verhandelt und entscheidet 
der Einzelrichter. Ist die Durchführung des 
beschleunigten Verfahrens unter Teil
nahme von Schöffen jedoch möglich, so 
darf auf deren Mitwirkung nicht verzichtet 
werden.

Das Recht auf Verteidigung ist auch im 
beschleunigten Verfahren im vollen Um
fang gewährleistet. Da die Ermittlungen 
nur kurz andauern, ist das Recht des Ver
teidigers auf Akteneinsicht (§ 64 Abs. 2) so 
modifiziert, daß er die Akten spätestens 
von der staatsanwaltschaftlichen Antrag
stellung an einsehen kann (§ 261 Abs. 1). 
Spätestens vom gleichen Zeitpunkt an kann 
der Verteidiger mit dem verhafteten Be
schuldigten ohne jede Bedingung sprechen 
oder korrespondieren (§ 261 Abs. 2).

In formeller Hinsicht ist erforderlich, 
daß der Staatsanwalt schriftlich oder 
mündlich den Antrag auf Einleitung des 
beschleunigten Verfahrens gestellt hat.

Wurde keine schriftliche Anklage ein
gereicht, so muß der Staatsanwalt die An
klage bei Beginn der Hauptverhandlung 
mündlich erheben.

Noch bis zur Verkündung des Urteils 
kann das Gericht beschließen, von der Ver--
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